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A Allgemeines 

 
Die Überbauungsordnung «Hanechratz» schafft die planungsrechtlichen  
Voraussetzungen für eine Wohnüberbauung und bezweckt: 
• Erhalt, Sanierung und Neubau von Wohnbauten mit einer guten Gesamt-

wirkung und einer hohen Wohn- und Aussenraumqualität 
• den Erhalt und Umbau im Hinblick auf eine zeitgemässe Nutzung der his-

torischen Bauten (Liegenschaften Hauptstrasse Nr. 74, 82 und 96) 
• die ortsbaulich optimale Eingliederung und Gestaltung der Bauten und 

Anlagen im Ortsbildperimeter 
• die harmonische Gestaltung des Siedlungsrands im Umfeld des Dorfein-

gangs und dem Übergang zur offenen Landschaft 
• die zweckmässige Erschliessung und Parkierung und deren Abstimmung 

mit der bestehenden Verkehrsinfrastruktur. 

 
Der Wirkungsbereich der Überbauungsordnung ist im Überbauungsplan mit 
einem Perimeter gekennzeichnet. 

 
Soweit die Überbauungsordnung «Hanechratz» nichts anderes bestimmt, gel-
ten die Bestimmungen der baurechtlichen Grundordnung der Einwohnerge-
meinde Rapperswil, sofern nicht die Bestimmungen der Verordnung über die 
Begriffe und Messweisen im Bauwesen (BMBV) vorgehen. 

 
1 Verbindliche Bestandteile der Überbauungsordnung sind: 

• Überbauungsplan im Massstab 1:500 
• Überbauungsvorschriften inkl. Richtprojekt für Parzelle Gbbl. Nr. 4541 

in Anhang 1 

2 Unterlagen mit orientierendem Inhalt sind: 
• Erläuterungsbericht (Bericht nach Art. 47 RPV)  

 
1 Im Überbauungsplan werden verbindlich geregelt: 

• Wirkungsbereich der Überbauungsordnung 
• Baubereiche (A bis C / 1 bis 4) 
• Baubereich unterirdische Bauten 
• Längsrichtung der Bauten 
• Grünraum 
• Privater Aussenraum 
• Bereich Hofbaum 
• Bereich Gemüse- und Blumengarten 
• Siedlungsrandbereich 
• Erschliessungsbereich (MIV) 
• Bereich Zu- und Wegfahrt MIV (Anschluss ans Strassennetz) 
• Bereich arealinterner Fuss- und Veloweg 
• Bereich für oberirdische Parkierung 

Planungszweck 

Wirkungsbereich 

Stellung zur 
Grundordnung 

Bestandteile 

Inhalt des 
Überbauungsplans 



Gemeinde Rapperswil  •  Überbauungsordnung «Hanechratz»  •  Überbauungsvorschriften 

 

2 

2 Mit hinweisendem Charakter werden im Überbauungsplan dargestellt: 
• bestehende Bauten 
• kantonales Bauinventar – schützenswerte Bauten 
• kantonales Bauinventar – erhaltenswerte Bauten 
• projizierte Fassadenlinien gemäss Richtprojekt (Stand Juni 2022) 
• Geschützte Einzelbäume gemäss Schutzzonenplan (Teil Süd) 
• Parzellen gemäss amtlicher Vermessung 
• Mattenstrasse (bestehend) 

 
1 Das Richtprojekt vom 7. Juni 2022 in Anhang 1 der Überbauungsvor-

schriften dient der Veranschaulichung der Überbauungsidee und der ge-
wünschten gestalterischen Qualität der Bebauung und der Aussenräume 
(Bau- und Aussenraumgestaltung) auf Parzelle Gbbl. 4541. 

2 Bezüglich der Bau- und Aussenraumgestaltung sind die konzeptionellen 
Inhalte des Richtprojekts eine massgebende Grundlage für die Beurtei-
lung der Qualität der Baugesuche auf Parzelle Gbbl. 4541 durch die Bau-
bewilligungsbehörde. 

3 Zur Beurteilung der Qualität der Bauvorhaben und Aussenraumgestal-
tung und hinsichtlich der Prüfung der Vorgaben nach Art. 11 UeV sowie 
Art. 14 UeV und Art. 15 UeV, ist vor dem eigentlichen Baubewilligungsver-
fahren erneut die Fachjury des qualitätssichernden Verfahrens beizuzie-
hen. 

B Nutzung und Bebauung 

 
1 Die Art der Nutzung richtet sich nach den Bestimmungen der Kernzone 

gemäss Baureglement. 

2 Insgesamt dürfen maximal 20 Familienwohnungen (Definition gemäss 
Art. 43 Abs. 3 BauV) erstellt werden.  

 
1 Die im Überbauungsplan festgelegten Baubereiche1 A bis C und 1 bis 4 

entsprechen dem bebaubaren Gebiet für oberirdische Gebäude. Die Er-
stellung von Anlagen ausserhalb der Baubereiche richtet sich nach Art. 
10 UeV. 

  

 
1 Art. 96c BauG 

Richtprojekt 

Art der Nutzung 

Baubereiche 
- A bis C und 
- 1 bis 4 
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2 Für die Baubereiche 1- 4 gelten folgende baupolizeilichen Masse: 
Baubereich min. GFo2 max. GFo Fassadenhöhe tr 
1 400 m2 550 m2 8.0 m  
2 900 m2 1’100 m2 8.5 m 
3  - -  4.0 m 
4 - 700 m2 8.5 m 

3 Die Baubereiche A, B und C umfassen bestehende, historische Bauten 
und erlauben die Nutzung, Sanierung und Umbau innerhalb der beste-
henden Gebäudehüllen. Bei den Bauten handelt es sich um Baudenkmä-
ler nach Art. 10a ff BauG. Es gelten folgende baupolizeilichen Massnah-
men: 

Baubereich max. GFo 
A 900 m2 
B 650 m2 
C  600 m2 

4 Der Abbruch resp. Rückbau des mittels Quergiebel mit dem Haupthaus 
verbundenen kleinen Schlachthauses südwestlich ausserhalb des Bau-
bereichs A ist zulässig.  

5 Innerhalb von Baubereich C sind west- und südseitig des bestehenden 
Gebäudes eingeschossige Anbauten zulässig. 

6 Die Überbauung von Baubereich 1 kann erst erfolgen, sobald das kleine 
Schlachthaus gemäss Abs. 4 abgebrochen, resp. rückgebaut wurde.  

 
Untergeschosse3, Unterniveaubauten4 und unterirdische Bauten sind inner-
halb der Baubereiche 1 - 4 und A - C sowie innerhalb des Baubereichs unter-
irdische Bauten zulässig. 

 
1 Ausserhalb der Baubereiche nach Art. 8 UeV sind folgende Bauten, Anla-

gen und Einrichtungen zulässig: 
a) An- und Kleinbauten5  
b)  Anlagen und Einrichtungen im Zusammenhang mit der Umgebungsge-

staltung, wie bspw.  
- für Spiel und Aufenthalt und gedeckte Unterstände und Abstellplät-

zen für Fahrräder und Motorfahrräder,  
- Hauszugänge (Treppen, Rampen etc.) und Einfriedungen,  

 
2  Oberirdische Geschossfläche; Berechnung/Messweise nach Art. 11c Abs. 3 BauV 
3  Als Untergeschosse gelten Geschosse, bei denen die Oberkante des fertigen Bodens 

des darüberliegenden Vollgeschosses, gemessen in der Fassadenflucht, im Mittel 
höchstens 1.2 m über die Fassadenlinie hinausragen. 

4  Unterniveaubauten sind Gebäude, die maximal 1.2 m über das massgebende Terrain 
hinausragen. 

5  Zulässige Masse An- und Kleinbauten: Grenzabstand mind. 2.0m; anrechenbare Ge-
bäudefläche (aGbF) max. 60 m2; traufseitige Fassadenhöhe (Fh tr) max. 4,5 m; giebel-
seitige Fassadenhöhe (Fh gi) max. 6,5 m 

Baubereich 
unterirdische Bauten 
 

Bauten und Anlagen 
ausserhalb der Bau-
bereiche 
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- der Wärmeversorgung und der Untergeschosse (z.B. Zugänge, Lüf-
tungs- oder Lichtschächte), sowie  

- im Zusammenhang mit der Entwässerung.  
Diese Anlagen und Einrichtungen sind auch innerhalb des kommuna-
len Strassenabstands zulässig, sofern die verkehrstechnischen Anfor-
derungen und insb. Sichtweiten nachgewiesen werden. 

c) Dächer und Vordächer dürfen die Baubereiche um max. 2.0 m überra-
gen. Bei den Baubereichen A bis C gilt der heutige Bestand.  

d) bauliche Lärmschutzmassnahmen entlang der Hauptstrasse. 

2 Bei einer Baueingabe, welche das Gebäude Hauptstrasse Nr. 74 oder Nr. 
82 beinhaltet, ist ein Ausnahmegesuch nach Art. 81 Strassengesetz (SG) 
einzureichen. 

C Baugestaltung 

 
1 Die Gesamtanlage ist als bauliche und architektonische Einheit zu gestal-

ten. Gebäude sind im Ganzen und in ihren Einzelheiten so zu gestalten, 
dass sie sich zusammen mit ihren Aussenräumen überzeugend in das 
Ortsbild einfügen. Verlangt ist eine Bebauung von hoher ortsbaulicher 
Qualität die der Lage am Siedlungsrand gerecht wird. 

2 Die Fassaden- und Dachgestaltung sowie die Materialwahl und Farbge-
bung sind aufeinander abzustimmen. 

3 Für die Beurteilung der Baugestaltung von Bauten und Anlagen auf Par-
zelle Gbbl. Nr. 4541 (Volumetrie, Situierung, Ausrichtung der Bauten hin-
sichtlich Gebäudezugänge, Fassadengestaltung und Materialisierung) 
sind die konzeptionellen Aussagen des Richtprojekts im Anhang mass- 
gebend. 

 
Materialien und Farben sowie die Gliederung der Fassaden sind aufeinander 
und auf die Umgebung, besonders auf die Situation am Siedlungsrand und 
Ortseingang, abzustimmen. 

 
1 Die Dächer der Hauptgebäude sind als symmetrisch geneigte Sattel-, 

Walm- und Krüppelwalmdächern zu erstellen. 

2 Die Dachneigung beträgt mindestens 25°und maximal 45°. Die im Über-
bauungsplan festgelegten Längsrichtungen der Bauten sind verbindlich. 

3 Hauptdachflächen sind vorbehältlich von dachintegrierten Energiegewin-
nungsanlagen mit naturroten, nicht engobierten Ziegeln einzudecken. So-
fern es die entsprechende Dachform zulässt, sind Dachaufbauten mit 
demselben Material einzudecken wie das Hauptdach. 

Baugestaltung 

Fassadengestaltung 

Dachgestaltung 
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4 Dachflächenfenster sind hochformatig anzuordnen. Die Gesamtlänge von 
Dachaufbauten und Dachfenster darf zusammen nicht mehr als ½ der 
Fassadenlänge des obersten Geschosses aufweisen. Energiegewinnungs-
anlagen werden für die Berechnung der Länge der Dachaufbauten nicht 
berücksichtigt. Bei schützens- und erhaltenswerten Baudenkmälern darf 
die Gesamtlänge der Dachaufbauten und Dachfenstern maximal 1/3 der 
Fassadenlänge des obersten Geschosses betragen.  

5 Gesamthaft ist eine ruhige Dachlandschaft anzustreben. Anzahl und ty-
pen der Dachaufbauten sind zu beschränken und die Dachräume soweit 
möglich von den Giebelseiten her zu belichten. 

6 Ausgenommen von den Bestimmungen in den Absätzen 1 bis 3 ist Bau-
bereich 1. In diesem ist eine asymmetrische Dachform zulässig und die 
Dachneigung hat mindestens 15° zu betragen. Die Hauptdachflächen 
von Baubereich 1 sind einheitlich und gestützt auf das Richtprojekt aus-
zugestalten. Von den Bestimmungen des Baureglements zu Dachvor-
sprüngen kann abgewichen werden.  

7 Dacheinschnitte bei Objekten des Bauinventars sind untersagt.  

D Aussenraum 

 
1 Mit der Bepflanzung und Umgebungsgestaltung sind attraktive Aussen-

räume zu schaffen. Bei der Bepflanzung sind standortangepasste Baum-
arten, Sträucher und Gehölze zu verwenden. 

2 Mit dem Baugesuch ist ein Umgebungsgestaltungsplan nach Art. 14 Abs. 
1 Lit. d) BewD einzureichen. 

3 Für die Beurteilung der Umgebungsgestaltung auf Parzelle Gbbl. Nr. 
4541 (konzeptionelle Aussagen zu Nutzung, Strukturierung, Form, Be-
pflanzung, Belags- und Grünflächen, etc.) ist das Richtprojekt im Anhang 
massgebend. 

4 Die Umgebungsgestaltung ist zusammen mit den Gebäuden des entspre-
chenden Baubereichs bzw. unmittelbar im Anschluss an deren Fertigstel-
lung zu realisieren. 

 
1 Der im Überbauungsplan festgelegte Grünraum ist auf die Gestaltung der 

Bauten und Anlagen der jeweilig angrenzenden Baubereiche abzustim-
men. Entlang der Matten- und Hauptstrasse sind ortstypische Einfriedun-
gen (z. B. tiefe Stütz-/Betonmauer mit Holzzaun) zulässig.  

2 Der Grünraum dient den Bewohnenden als Aufenthaltsbereich und ist als 
gemeinschaftlich nutzbare Fläche zu gestalten. Im Bereich von unterirdi-
schen Bauten und Anlagen ist für die Begrünung eine genügende 

Umgebungs- 
gestaltung 

Grünraum 
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Erdüberdeckung zu gewährleisten. Die Bodenversiegelung ist auf das 
zwingend notwendige Minimum zu beschränken. 

3 Bestehende Obstbäume und übrige Bäume ausserhalb von Bauberei-
chen nach Art. 8 und Art. 9 UeV sind soweit als möglich in die Gestaltung 
miteinzubeziehen. 

 
1 Der im Überbauungsplan festgelegte private Aussenraum dient den Be-

wohnenden als Bereich für Gärten, Sitz- und Spielplätze, Weiher und der-
gleichen. Der private Aussenraum kann befestigt oder als Grünfläche 
ausgeführt werden.  

2 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen zum Siedlungsrandbereich nach 
Art. 19 UeV. 

 
Innerhalb des im Überbauungsplan festgelegten Bereichs Hofbaum ist ein 
optisch und räumlich wirksamer Einzelbaum zu pflanzen. 

 
1 Der im Überbauungsplan überlagernd festgelegte Bereich Gemüse- und 

Blumengarten dient dem Erhalt und der Weiterentwicklung des bestehen-
den Gartens.  

2 Der Bereich kann als Blumen-, Gemüse- und Nutzgarten ausgestaltet 
werden und ist mit der restlichen Umgebungsgestaltung in Bezug zu set-
zen.  

 
1 Der im Überbauungsplan überlagernd festgelegte Siedlungsrandbereich 

bildet einen Freihalte- und Übergangsbereich zwischen den Gebäuden 
und Gärten und der angrenzenden Landwirtschaftszone. 

2 Der Bereich ist als zusammenhängende Grünfläche mit Einzelbäumen 
(Hochstamm-Obstbäume) zu gestalten und als solche zu nutzen. Garten-
bauliche Pflanzungen inkl. einzelner Nutzsträucher und einzelner quer 
zur offenen Landschaft gestellten, geschnittenen Heckbepflanzungen, 
Weide, naturnahe Wiese, Staudenbeete, Buntbrache oder Grünflächen 
sind zulässig. Ein hoher ökologischer Wert und ökologische Vielfalt sind 
anzustreben. Vorbehalten bleibt Art. 23 Abs. 3 UeV. 

3 Im Umfeld der Baubereiche 1 und 2 sind mindestens sechs Obstbäume 
zu pflanzen. 

4 Nicht zulässig sind insbesondere feste baubewilligungspflichtige Einrich-
tungen und durchgehende Grenzzäune zur Landwirtschaftszone. Allfällige 
Terrainveränderungen haben sich auf das notwendige Minimum zu be-
schränken und sind nur zum Ausgleich des natürlichen Gefälles zulässig. 

 

 

Privater Aussenraum 

Bereich Hofbaum 

Bereich Gemüse- 
und Blumengarten 

Siedlungs- 
randbereich 
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E Erschliessung 

 
Die Lage der beiden Zu- und Wegfahrten für den motorisierten Individualver-
kehr (MIV) ist im Überbauungsplan festgelegt. 

 
1 Der im Überbauungsplan festgelegte Erschliessungsbereich (MIV) dient 

der jeweiligen arealinternen Erschliessung. 

2 Der Erschliessungsbereich (MIV) im Bereich der Zu- und Wegfahrt Nr. 1 
dient der Erschliessung von Parzelle Gbbl. Nr. 4541, derjenige bei Zu- 
und Wegfahrt Nr. 2 von Baubereiche B, C und 4. 

 
1 Der im Überbauungsplan festgelegte Bereich arealinterner Fuss- und Ve-

loweg dient der Erschliessung der Gebäude auf Parzelle Gbbl. Nr. 4541. 

2 Bei der Gestaltung ist das Richtprojekt im Anhang massgebend. 

 
1 Die Anzahl Abstellplätze richtet sich nach den Bestimmungen gemäss  

Art. 51 ff BauV. Die Parkierung auf Parzelle Gbbl. Nr. 4541 ist vorbehält-
lich von Absatz 3 unterirdisch, diejenigen in den restlichen Flächen ober-
irdisch anzuordnen. 

2 Innerhalb der im Überbauungsplan festgelegten Bereiche für oberirdi-
sche Parkierung ist die Erstellung oberirdischer Parkplätze zulässig.  

3 Die bestehende Baute «Hauptstrasse 94a» dient der oberirdischen Par-
kierung der umliegenden Baubereiche B und 4. Sie ist als halb-offener, in 
Leichtbauweise erstelltem Unterstand auszugestalten. Die Parkplatzflä-
che ist dabei weitgehend als unversiegelte (Rasengittersteine, Verbund-
steine, Pflästerung) Fläche zu gestalten.  

4 Der im Überbauungsplan bezeichnete Bereich für oberirdische Parkie-
rung auf Parzelle Gbbl. Nr. 4541 ist unversiegelt (bspw. Schotterrasen) 
und im Zusammenhang mit dem Siedlungsrandbereich nach Art. 19 UeV 
mit einer Baumbepflanzung auszugestalten. 

 
In der Nähe der Hauszugänge sind Veloabstellplätze in ausreichender  
Anzahl gemäss Art. 54c BauV zu realisieren.  

 
1 Die Notzufahrt für Parzelle Gbbl. Nr. 4541 ist ab Mattenstrasse via Zu- 

und Wegfahrt Nr. 1 und den entsprechenden Erschliessungsbereich si-
cherzustellen. 

2 Die Notzufahrt für das Gebiet südöstlich der Mattenstrasse ist ab Haupt-
strasse via Zu- und Wegfahrt Nr. 2 und den entsprechenden Erschlies-
sungsbereich sicherzustellen.  

Bereich Zu- und 
Wegfahrt MIV 

Erschliessungs- 
bereich (MIV) 

Bereich arealinterner 
Fuss- und Veloweg 

Parkierung 

Veloabstellplätze 

Notzufahrt 
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3 Die Breite der Notzufahrten hat 3 m und die lichte Höhe 3.50 m zu betra-
gen (Lichtraumprofil). Die Notzufahrten sind dauernd freizuhalten. 

F Weitere Bestimmungen 

 
1 Die Abfallentsorgung für die Bewohnenden auf Parzelle Gbbl. Nr. 4541 

ist innerhalb von Baubereich 3 sicherzustellen. 

2 Die Abfallentsorgung der Bauten südöstlich der Mattenstrasse befindet 
sich ausserhalb des Wirkungsbereichs der UeO. 

 
1 Sofern es die örtlichen Verhältnisse erlauben, so ist sauberes Meteor-

wasser auf dem Grundstück zu versickern. 

2 Lassen es die örtlichen Verhältnisse nicht zu, so kann es in eine beste-
hende oder von der Bauherrschaft noch zu erstellenden Sauber- oder  
Regenwasserleitung eingeleitet werden. 

 
Sonnenenergieanlagen sind sorgfältig und vorzugsweise als dachintegrierte 
Anlage in die Dachflächen einzuordnen. Eine kompakte Anordnung und ru-
hige Gesamtwirkung sind sicherzustellen. 

 
1 Im gesamten Wirkungsbereich der Überbauungsordnung gilt die  

Lärm-Empfindlichkeitsstufe III gemäss Art. 43 LSV. 

2 Können die Immissionsgrenzwerte nicht eingehalten werden, so sind 
Massnahmen gemäss Kapitel 5 des Lärmgutachtens in Anhang 2 zu tref-
fen.  

 
Privatrechtliche und zur Umsetzung der Überbauungsordnung relevante As-
pekte sind im Rahmen von Infrastruktur- und/oder Dienstbarkeitsverträgen 
zu regeln. 

 
1 Die Überbauungsordnung «Hanechratz» tritt am Tag nach der Publikation 

der Genehmigung durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung in 
Kraft. 

2 Mit Inkrafttreten dieser Überbauungsordnung wird die Überbauungsord-
nung ZPP 5 «Hanechratz» vom 17. Januar 2002 aufgehoben. 

Abfallentsorgung 

Entwässerung 

Energie 

Lärmschutz 

Vereinbarungen 

Inkrafttreten und 
Aufhebung von 
Vorschriften 
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Genehmigungsvermerke 

Mitwirkung vom 18. November bis 19. Dezember 2022 

Vorprüfung vom 29. Juni 2023 

Publikationen im Amtsblatt vom  ..................................................................  

Publikationen im amtlichen Anzeiger vom  ..................................................................  

Öffentliche Auflage vom  ..................................................................  

- Einspracheverhandlung am  ..................................................................  

- Erledigte Einsprachen  ..................................................................  

- Unerledigte Einsprachen  ..................................................................  

- Rechtsverwahrungen  ..................................................................  

Beschlossen durch den Gemeinderat am  .....................................................................  

Beschlossen durch die Gemeindeversammlung am  .....................................................................  

Namens der Einwohnergemeinde Rapperswil:  

Die Präsidentin:  ..................................................................  

Die Gemeindeschreiberin:  ..................................................................  

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt: 

Rapperswil, den  ..................................................................  

Die Gemeindeschreiberin:  ..................................................................  

Genehmigt durch das  
Amt für Gemeinden und Raumordnung am 

 
 .....................................................................  
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Anhang 

Anhang 1 Richtprojekt 

Architektur Stauffer AG / Xeros Landschaftsarchitektur GmbH 
Stand 7. Juni 2022  
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ARCHITEKTUR STAUFFER AG

Schnitt, Fassaden  |  1:200
Dat.: Pl.Gr.:20.05.22

Workshopverfahren - alte Metzgerei, Hauptstrasse 74, 3255 Rapperswil BE

Gez.: fr3Pl.Nr.: A2
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ARCHITEKTUR STAUFFER AG

Fassaden, Schwarzplan  |  1:200
Dat.: Pl.Gr.:07.06.22

Workshopverfahren - alte Metzgerei, Hauptstrasse 74, 3255 Rapperswil BE

Gez.: fr4Pl.Nr.: A2197/…

NORDOST FASSADE

SÜDOST FASSADESchwarzplan   ohne Mst.

N

KENNZAHLEN

GSF Grundstücksfläche	 3324 m2

GFo Haus 2	 1023 m2
GFo Haus 3	 440 m2
GFo Metzgerei	 745 m2
GFo Total	 2208 m2

mögliche GFo gem. UeO	 ca.  1965 m2

GFZo Bebauungsziffer	 0.66
(GSF/GFo)
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Überbauung "alte Metzgerei", Hauptstrasse, 3255 Rapperswil BE
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1. Ausgangslage
An der Hauptstrasse in Rapperswil ist der Umbau des Bauernhauses (Alte Metzgerei, Hauptstrasse 74)
mit einer neuen Tiefgarage geplant (siehe Anhänge IV und V). Im südwestlichen Bereich der Parzelle
4541 ist der Neubau von zwei Wohngebäuden (zwei Baufelder) mit zwei Vollgeschossen und dem Dach-
ausbau vorgesehen (siehe Anhang V). Die Grundrissgestaltung der beiden Neubauten ist noch offen.

Die bestehende Parzelle 4541 ist aufgrund der Kantonsstrasse Nr. 252 (Hauptstrasse) lärmbelastet.
Vorliegender Bericht prüft, ob die Anforderungen der Lärmschutz-Verordnung (LSV) an Baubewilligun-
gen in lärmbelasteten Gebieten für den Umbau des Bauernhauses sowie die zwei Neubauten im hinte-
ren Bereich der Parzelle 4541 erfüllt sind.

2. Grundlagen
2.1 Lärmquellen
Folgende Lärmquelle wurden für die Aussenlärmuntersuchung berücksichtigt (Anhang IV):
 Hauptstrasse (Kantonsstrasse Nr. 252).

Kommentar:
 Bei der südöstlich liegenden Mattenstrasse handelt es sich um eine Gemeindestrasse mit wenig Ver-

kehr (Anhang IV). Gemäss unserer Einschätzung kann diese für die Beurteilung vernachlässigt wer-
den.

2.2 Plangrundlagen
 Situation, 1:500, Anhang V (Stand 16.7.2021)
 Grundrisspläne 1:100, Anhänge VI bis VIII (Stand 31.8.2021)
 Fassadenansichten 1:200 (Stand 13.10.2021) und Schnitte 1:100 (Stand 2.9.2021).

2.3 Art der Ermittlung
Die Lärmbelastungen wurden mit dem Strassenlärm-Modell StL-86+ berechnet. Die massgebenden
Beurteilungspegel wurden nach den Vorschriften der Lärmschutz-Verordnung (LSV) bestimmt (siehe
Anhang I).

2.4 Ort der Ermittlung
Die Lage der Berechnungspunkte ist in den Anhängen V bis VIII ersichtlich. Die Berechnungspunkte 1
bis 4 befinden sich am bestehenden Bauernhaus. Die Berechnungspunkte A, B und C liegen an den ex-
poniertesten Nordostfassaden der beiden Neubauten (Die Grundrisse der 3-geschossigen Baukörper
entsprechen den im Anhang V dargestellten Baufelder). Allgemeine Angaben befinden sich im Anhang
III.

2.5 Verkehrsdaten
In der nachfolgenden Tabelle sind die massgebenden Verkehrsdaten der Hauptstrasse zusammenge-
stellt. Die Verkehrsdaten basieren auf den aktuellen Verkehrszählungen (November 2021) des Kantons
Bern. Das Protokoll der Verkehrszählung befindet sich im Anhang IX.
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Tabelle 1: Jahresdurchschnittlicher Verkehr 2021

Strasse
DTV
2021 Nt Nt2 Nn Nn2 i Lr,e tags Lr,e nachts

Hauptstrasse in
Rapperswil 7‘736 477 4.5 73 3.6 3.5 75.1 65.3

Es bedeuten:
DTV  durchschnittlicher täglicher Verkehr [Fz/24 h]
Nt / Nn  Anzahl Fahrzeuge pro Stunde tags (06.00-22.00 Uhr) / nachts (22.00-06.00 Uhr)

[Fz/h]
Nt2 / Nn2  Anteil lärmiger Fahrzeuge von Nt /Nn [%]
i  Steigung in %
Lr,e tags / Lr,n nachts Die Lärmemissionen gemäss dem Modellansatz StL-86+ in 1m ab Strassen-

mitte tags und nachts [dBA].

Kommentar:
 Die signalisierte Geschwindigkeit beträgt 50 km/h.
 Die Strasse weist im entsprechenden Strassenabschnitt eine Steigung von 3.5 % auf.

2.6 Anforderungen gemäss der Lärmschutz-Verordnung (LSV)
Baubewilligungen in lärmbelasteten Gebieten dürfen nur erteilt werden, wenn die massgebenden Im-
missionsgrenzwerte (IGW) durch bestehende Anlage (Hauptstrasse) eingehalten werden. Nähere An-
gaben dazu befinden sich im Anhang III.

2.7 Grenzwerte
Gemäss dem aktuellen Zonenplan ist die Parzelle Nr. 4541 der Empfindlichkeitsstufe ES III zugeordnet.
Die massgebenden Immissionsgrenzwerte (IGW) für Wohnnutzung betragen:

 IGW ES III (Wohnen): tags = 65 dBA, nachts = 55 dBA.

3. Lärmbelastungen

3.1 Strassenlärm
Die Lage der Berechnungspunkte ist in den Anhängen V bis VIII dargestellt. In der nachfolgenden Ta-
belle sind die berechneten Strassenlärmbelastungen Lr an den Berechnungspunkten (BP) aufgeführt
und mit den massgebenden Grenzwerten (IGW) verglichen.
Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte (IGW), Lärmbelastungen (Lr) und IGW-Überschreitungen in dBA

BP Geschoss Nutzung ES IGW
[dBA]

Lärmbelastung Lr
[dBA]

IGW-Überschreitung
[dBA]

 tags nachts tags nachts tags nachts
bestehendes Gebäude

1 DG Küche / Essen / Wohnen III 65 55 62 52 - -
 1.OG Büro (Zimmer) III 65 55 65 56 - 1
 EG Küche / Essen / Wohnen III 65 55 66 56 1 1

2 DG Zimmer III 65 55 60 51 - -
 EG Küche / Essen /Wohnen III 65 55 60 50 - -
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BP Geschoss Nutzung ES IGW
[dBA]

Lärmbelastung Lr
[dBA]

IGW-Überschreitung
[dBA]

 tags nachts tags nachts tags nachts
3 DG Zimmer III 65 55 62 52 - -
 1.OG Zimmer III 65 55 62 52 keine Beurteilung, 1)
 EG Wohnen III 65 55 62 53 keine Beurteilung, 1)

4 DG Zimmer III 65 55 61 51 - -
 1.OG Zimmer III 65 55 61 52 keine Beurteilung, 1)
 EG Wohnen III 65 55 61 52 keine Beurteilung, 1)

Neubauten
A DG 2) III 65 55 53 43 - -
 1.OG 2) III 65 55 52 43 - -
 EG 2) III 65 55 52 42 - -

B DG 2) III 65 55 58 48 - -
 1.OG 2) III 65 55 58 48 - -
 EG 2) III 65 55 58 48 - -

C DG 2) III 65 55 59 49 - -
 1.OG 2) III 65 55 59 49 - -
 EG 2) III 65 55 59 49 - -

Legende:
 1) Wohnen bestehend, keine Beurteilung nach Art. 31 der LSV.
 2) Die Grundrissgestaltung der beiden Neubauten ist noch offen.

Kommentar:
Beurteilung bestehendes Gebäude
 An der Nordostfassade werden die massgebenden Immissionsgrenzwerte
 im Erdgeschoss bei 3 lärmempfindlichen Räumen (Raum 1, 2 und 3, siehe Anhang VI) tags und

nachts um 1 dBA überschritten
 im 1.Obergeschoss bei 2 lärmempfindlichen Räumen (Raum 4 und 5, siehe Anhang VII) tags einge-

halten und nachts um 1 dBA überschritten
 im Dachgeschoss bei allen lärmempfindlichen Räumen eingehalten (siehe Anhang VIII).
 An beiden strassenabgewandten Seitenfassaden (Nordwestfassade und Südostfassade) werden die

Immissionsgrenzwerte eingehalten.
Beurteilung Neubauten
 An beiden Neubauten werden die Immissionsgrenzwerte in allen drei Geschossen an den exponier-

testen Berechnungspunkten deutlich eingehalten.

4. Beurteilung
Die Anforderungen der Lärmschutz-Verordnung (LSV) an Baubewilligungen in lärmbelasteten Gebieten
bezüglich des Strassenlärms werden nicht überall erfüllt. Es sind Massnahmen zur Einhaltung der
massgebenden Immissionsgrenzwerte nötig.

5. Massnahmenkatalog
Die Anforderungen der LSV können mit der Umsetzung folgender Massnahmen eingehalten werden:
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a) Nutzungsanordnung
Gewerbenutzung oder lärmunempfindliche Räume an der Fassade mit IGW-Überschreitung

Diese Massnahme kann bei folgenden Räumen umgesetzt werden:

 Raum 2 im EG: Wenn der Raum «Entrée» abgeschlossen wird, handelt es sich gemäss Art. 2 Abs. 6
der LSV um keine lärmempfindliche Nutzung (Anhang VI).
 Raum 4 im 1.OG: Abschliessen des «Vorraumes» (Anhang VII).
 Raum 5 im 1.OG: Nutzungsänderung, z.B. Nasszelle, Garderobe (Anhang VIII).

b) Festverglasungen
Einzelne Fenster mit IGW-Überschreitung können festverglast werden, sofern eine natürliche Lüf-
tungsmöglichkeit über ein weiteres, lärmabgewandtes Fenster im Raum vorhanden ist. Die festver-
glasten Fenster gelten somit als fester Bestandteil der geschlossenen Fassade. Sie dürfen keine Öff-
nungsmechanismen (Beschläge, Scharniere, usw.) aufweisen. Als fester Bestandteil der geschlosse-
nen Fassade entfällt gemäss Anhang 3 der LSV eine Beurteilung für die festverglasten Fenster. Die
Anforderungen an die Schalldämmung der Gebäudehülle müssen den geltenden Vorgaben entspre-
chen (LSV Anhang 1, SIA 181). Diese Massnahmenvariante ist nur möglich, wenn alle übrigen Mass-
nahmen nicht verhältnismässig sind. Die öffenbare Fensterfläche der Fenster mit eingehaltenem IGW
muss gemäss den kantonalen Vorgaben für natürliches Lüften mindestens 5% des Raumgrundrisses
betragen.

Diese Massnahme kann beifolgenden Räumen umgesetzt werden (Anhang VI):

 Raum 1, 2 und 3 im EG.

Können die Immissionsgrenzwerte durch Massnahmen nach Art. 31 Absatz 1 der Lärmschutz-Verord-
nung (LSV) nicht eingehalten werden, so darf die Baubewilligung nur erteilt werden, wenn an der Er-
richtung des Gebäudes ein überwiegendes Interesse besteht und die kantonale Behörde zustimmt.

Mögliche Argumente für eine Ausnahmebewilligung für einzelne Räume sind:

 Wesentlichkeit der Überschreitung: Überschreitung kleiner als 4 dB(A).
 Zeitliche Einwirkung: IGW nur in der Nacht überschritten.
 Lüftungsfenster als Massnahme: Die überwiegende Mehrheit der Räume lässt sich über ein Lüf-

tungsfenster unter dem IGW belüften.
 Anzahl Betroffene: Weniger als 50% der Wohneinheiten betroffen.
 Wohnqualität 1 (innen): Viele Räume können unter dem IGW der ES II belüftet werden. Jede Wohnein-

heit verfügt über ruhige Räume.
 Wohnqualität 2 (aussen): Jede Wohneinheit verfügt über ruhige Aussenräume (Belastung unter IGW

ES II (Tag)).
 Ersatz: Ersatz einer bestehenden Baute.

Bemerkungen:
 Die aufgeführten Massnahmen am Gebäude sind im Rahmen des Bauprojektes frühzeitig mit den zu-

ständigen Behörden abzusprechen.
 Grundsätzlich sind die massgebenden IGW an jedem öffenbaren Fenster lärmempfindlicher Räume

einzuhalten.
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6. Diverses
Gemäss dem Vorsorgeprinzip des Umweltschutzgesetzes ist der Planung der Rampe der Tiefgarage
und dem Tor spezielle Beachtung zu schenken. Es wird empfohlen die Seitenwände der Rampe und
im Bereich der Tiefgaragen-Einfahrt (Wände und Decke) mit einem hochabsorbierenden Material zu
Verkleiden. Zusätzlich sind Regenrinnen möglichst ohne Niveauunterschiede zur Fahrbahn zu reali-
sieren.

Grolimund + Partner AG

Dagmar Toth Andreas Schluep
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Anhang

I Beurteilung Strassenlärm

Auszug aus der LSV vom 15. Dezember 1986, Anhang 3

Beurteilungspegel
Die Lärmimmissionen werden als Beurteilungspegel Lr in der Tagperiode (06.00 -22.00 Uhr) und in der
Nachtperiode (22.00 - 06.00 Uhr ) ermittelt.

Der Beurteilungspegel Lr für Strassenverkehrslärm wird aus den Teilbeurteilungspegeln des Motor-
fahrzeuglärms (Lr1) und des Bahnlärms auf Strassen (Lr2) wie folgt berechnet:

Lr = Lr1 + Lr2

Der Teilbeurteilungspegel Lr1 ist die Summe des von Motorfahrzeugen verursachten Mittelungspegel
Leq,m in dBA und der Pegelkorrektur K1:

Lr1 = Leq,m + K1

Die Pegelkorrektur K1 wird anhand des durchschnittlichen Tages- und Nachtverkehrs wie folgt be-
rechnet:

K1 = - 5 für  N < 31.6
K1 = 10*log (N/100) für  31.6 ≤ N  100
K1 =   0 für N > 100

Dabei steht N für den massgebenden stündlichen Motorfahrzeugverkehr während den Beurteilungspe-
rioden tags Nt und nachts Nn.

Der Teilbeurteilungspegel Lr2 ist die Summe des von Bahnen verursachten Mittelungspegel Leq,b in
dBA und der Pegelkorrektur K2:

Lr2 = Leq,b + K2

Die Pegelkorrektur K2 beträgt K2 = - 5. Bei kreischendem Bahnlärm, der häufig auftritt und deutlich
wahrnehmbar ist, beträgt die Pegelkorrektur K2 = 0.

Massgebender Verkehr
Massgebend für die Berechnung und Beurteilung sind jahresdurchschnittliche Verkehrsverhältnisse
während der Tagperiode und der Nachtperiode.
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II Grenzwerte

Auszug aus der LSV vom 15. Dezember 1986

Die Begrenzung des Aussenlärms erfolgt mit Hilfe von Belastungsgrenzwerten (Planungswerte, Im-
missionsgrenzwerte, Alarmwerte). Diese gelten bei Gebäuden mit lärmempfindlichen Räumen in der
Mitte des offenen Fensters.

Lärmempfindliche Räume sind:

 Räume in Wohnungen, ausgenommen Küchen ohne Wohnanteil, Sanitärräume und Abstellräume,
und
 Räume in Betrieben, in denen sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten, ausge-

nommen sind Räume für die Nutztierhaltung und Räume mit erheblichem Betriebslärm.

Die Pegelhöhe der Belastungsgrenzwerte ist abhängig von der baulichen Nutzung der lärmbetroffenen
Zonen. In Nutzungszonen nach Artikel 14 ff des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 22. Juni
1979 gelten folgende Empfindlichkeitsstufen:

 die Empfindlichkeitsstufe I in Zonen mit einem erhöhten Lärmschutzbedürfnis, namentlich in Erho-
lungszonen;
 die Empfindlichkeitsstufe II in Zonen, in denen keine störenden Betriebe zugelassen sind, namentlich

in Wohnzonen sowie Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen;
 die Empfindlichkeitsstufe III in Zonen, in denen mässig störende Betriebe zugelassen sind, nament-

lich in Wohn- und Gewerbezonen (Mischzonen) sowie Landwirtschaftszonen;
 die Empfindlichkeitsstufe IV in Zonen, in denen stark störende Betriebe zugelassen sind, namentlich

in Industriezonen.

Teilen von Nutzungszonen der Empfindlichkeitsstufen I oder II kann die nächst höhere Stufe zugeord-
net werden, wenn sie mit Lärm vorbelastet sind.

Bei Räumen in Betrieben, die in Gebieten der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III liegen, gelten um 5 dBA
höhere Planungs- und Immissionsgrenzwerte.
Tabelle 1: Belastungsgrenzwerte in dBA

Empfindlichkeitsstufe Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
I 50 40 55 45 65 60
II 55 45 60 50 70 65
III 60 50 65 55 70 65
IV 65 55 70 60 75 70
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III Anforderungen an Baubewilligungen in lärmbelasteten Gebieten

Auszug aus der LSV vom 15. Dezember 1986
Erschliessung von Bauzonen

Die bei Inkrafttreten des Umweltschutz-Gesetzes (01.01.1985) noch nicht erschlos-
senen Bauzonen für Gebäude mit lärmempfindlichen Nutzungen dürfen nur so weit
erschlossen werden, als die Planungswerte (PW) eingehalten sind oder durch die
Änderung der Nutzungsart oder durch planerische, gestalterische oder bauliche
Massnahmen eingehalten werden können. Die Vollzugsbehörde kann für kleine
Teile von Bauzonen Ausnahmen gestatten.

Art. 30

Gemäss Raumplanungsgesetz ist Land dann erschlossen, wenn die für die betref-
fende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Ener-
gie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne er-
heblichen Aufwand möglich ist.

RPG
Art. 19.1

Baubewilligungen
Für Neubauten und wesentliche Änderungen von bestehenden Gebäuden in Zonen,
die bei Inkrafttreten der LSV erschlossen waren, gelten die Immissionsgrenzwerte
(IGW). Sind diese überschritten, so dürfen Neubauten nur bewilligt werden, wenn
diese Werte eingehalten werden
 durch die Anordnung der lärmempfindlichen Räume auf der dem Lärm abgewandten Seite

des Gebäudes oder
 durch bauliche oder gestalterische Massnahmen, die das Gebäude gegen Lärm abschirmen.

Art. 31.1

Können die Immissionsgrenzwerte mit den oben aufgeführten Massnahmen nicht
eingehalten werden, so darf die Baubewilligung nur erteilt werden, wenn an der Er-
richtung des Gebäudes ein überwiegendes Interesse besteht und die kantonale Be-
hörde zustimmt.

Art. 31.2

Schallschutz an neuen Gebäuden
Der Bauherr eines neuen Gebäudes sorgt dafür, dass der Schallschutz bei Aussen-
und Trennbauteilen sowie von haustechnischen Anlagen den Mindestanforderungen
der Norm SIA 181 genügt.

Art. 32.1

Wenn die Immissionsgrenzwerte überschritten sind, aber ein überwiegendes Inte-
resse an der Realisierung des Bauvorhabens besteht, verschärft die Vollzugsbe-
hörde die Anforderungen an die Schalldämmung der Aussenbauteile angemessen.

Art. 32.2

Gebäude gelten als neu, wenn die Baubewilligung bei Inkrafttreten des USG (1. Ja-
nuar 1985) noch nicht rechtskräftig war.

Art. 47.3
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IV Übersichtsplan
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V Situation mit den Berechnungspunkten
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VI Grundriss Erdgeschoss
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VII Grundriss 1. Obergeschoss
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VIII Grundriss Dachgeschoss
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IX Protokoll der Verkehrszählung
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